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ANHANG  

Beschwerde nach Artikel 31 

Teil A: Obligatorische Angaben 

1. Angabe der Person oder Einrichtung, die die Beschwerde einreicht 

 

Ist der Beschwerdeführer eine natürliche Person, so ist er zur Vorlage eines Nachweises 

seiner Identität2 verpflichtet. 

 

Wird die Beschwerde von einer in Artikel 80 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Stelle 

eingereicht, so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Stelle nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats ordnungsgemäß errichtet wurde. 

 

Wird die Beschwerde auf der Grundlage von Artikel 80 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2016/679 eingereicht, ist der Nachweis zu erbringen, dass die beschwerdeführende Stelle im 

Namen einer betroffenen Person handelt. 

 

2. Kontaktdaten3 

 

Wenn die Beschwerde elektronisch eingereicht wird, E-Mail-Adresse. 

 

Falls die Beschwerde auf dem Postweg eingereicht wird, Postanschrift. 

 

Telefonnummer. 

 

3. Einrichtung, die Ihre personenbezogenen Daten unter Verstoß gegen die 

Verordnung (EU) 2016/679 verarbeitet 

 

Geben Sie alle Ihnen zur Verfügung stehenden Informationen an, um die Identifizierung der 

Einrichtung, die Gegenstand Ihrer Beschwerde ist, zu erleichtern.  

4. Gegenstand der Beschwerde 

 

Bitte erläutern Sie den Sachverhalt, aus dem sich Ihrer Ansicht nach ergibt, dass eine 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter Verstoß gegen die Verordnung 

(EU) 2016/679 (DSGVO) erfolgt oder erfolgt ist. Geben Sie insbesondere den Kontext an, in 

dem Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet wurden. 

                                                 
1 Die Beschwerde ist elektronisch auszufüllen und einzureichen oder ausgefüllt per Post an die 

Aufsichtsbehörde zu senden.  
2 Zum Beispiel Reisepass, Führerschein, Personalausweis.  
3 Wird eine Beschwerde von einer in Artikel 80 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Stelle 

eingereicht, sind alle unter Nummer 2 genannten Informationen vorzulegen.  
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Teil B: Ergänzende Angaben 

 

 

Wenn möglich, geben Sie bitte an, gegen welche Bestimmungen der Verordnung 

(EU) 2016/679 (DSGVO) die Einrichtung, die Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, 

Ihrer Ansicht nach verstoßen hat. 

Bitte geben Sie an, ob Sie sich vor Einreichung Ihrer Beschwerde an die in Teil A Punkt 3 

genannte Einrichtung gewandt haben, und beschreiben Sie das Ergebnis dieser Bemühungen. 

Wenn möglich, fügen Sie bitte den einschlägigen Schriftwechsel zwischen Ihnen und der 

Einrichtung bei.  

 

Bitte geben Sie an, ob Sie andere Verwaltungs- und/oder Gerichtsverfahren in Bezug auf den 

Gegenstand Ihrer Beschwerde eingeleitet haben. Wenn ja, erläutern Sie bitte den Stand und 

ggf. das Ergebnis dieser Verfahren.  

 

Legen Sie alle in Ihrem Besitz befindlichen Unterlagen vor, die sich auf den in der 

Beschwerde geschilderten Sachverhalt beziehen (z. B. Kopien von Dokumenten, die Ihre 

Beziehung zu dem Verantwortlichen belegen (z. B. Rechnungen, Verträge), Kopien von 

Marketingmitteilungen oder E-Mails, Bilder, Fotografien oder Screenshots, 

Sachverständigengutachten, Zeugenaussagen, Kontrollberichte). 

 

 

Teil C: Erklärung und Unterschrift 

 

 

Bitte bestätigen Sie, dass die Angaben in diesem Formular in gutem Glauben gemacht 

wurden. 

 

Datum und Unterschrift. 

 

 


